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VERMERK 
Absender: Herr Mihnea Motoc, Botschafter, Ständige Vertretung Rumäniens bei der 

Europäischen Union 
Empfänger: Herr Rafael Fernández-Pita y González, Generaldirektor, Rat der Europäischen 

Union 
Eingangsdatum: 21. Januar 2014 
Betr.: Umsetzung des Rahmenbeschlusses 2009/829/JI des Rates vom 23. Oktober 2009 

über die Anwendung — zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union — 
des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Entscheidungen über 
Überwachungsmaßnahmen als Alternative zur Untersuchungshaft 

- Mitteilung Rumäniens 
 
 

Ich beehre mich, dem Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union eine Mitteilung zur 

Umsetzung des Rahmenbeschlusses 2009/829/JI des Rates vom 23. Oktober 2009 über die 

Anwendung – zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union – des Grundsatzes der 

gegenseitigen Anerkennung auf Entscheidungen über Überwachungsmaßnahmen als Alternative zur 

Untersuchungshaft durch Rumänien zu übermitteln. 

 

Rumänien hat den Rahmenbeschluss 2009/829/JI des Rates vom 23. Oktober 2009 über die 

Anwendung – zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union – des Grundsatzes der 

gegenseitigen Anerkennung auf Entscheidungen über Überwachungsmaßnahmen als Alternative zur 

Untersuchungshaft mit dem Gesetz Nr. 300 vom 15. November 2013 zur Änderung und Ergänzung 

des Gesetzes Nr. 302/2004 über die internationale justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen, das 

am 11. Dezember 2013 im rumänischen Gesetzblatt veröffentlicht wurde, umgesetzt. 



 
5685/14  kwo/CHA/sm 2 
 DG D 2B   DE 

 

Die Rechtsvorschriften zur Umsetzung des eingangs genannten Rahmenbeschlusses sind 15 Tage 

nach der Veröffentlichung des Umsetzungsgesetzes im rumänischen Gesetzblatt, d.h. am 

26. Dezember 2013, in Kraft getreten. 

 

Rumänien gibt auf der Grundlage seiner einschlägigen Rechtsvorschriften die folgenden 

Erklärungen zur Anwendung des eingangs genannten Rahmenbeschlusses ab: 

 

Mitteilung gemäß Artikel 6 

Wenn Rumänien Anordnungsstaat ist, sind die Staatsanwaltschaften und die Gerichte die 

zuständigen Behörden. Wenn Rumänien Vollstreckungsstaat ist, sind folgende Behörden für die 

Entgegennahme der von anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union erteilten 

Bescheinigungen zuständig: 

 

Strafverfolgungsphase: Staatsanwaltschaft beim Obersten Kassations- und Gerichtshof 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

Serviciul de cooperare judiciară, relaţii internaţionale şi programe 

B-dul Libertăţii nr.12, Sector 5 – Bucureşti, Cod postal: 050706 

Tel.: +40.21319.38.33 /+40.21/319.38.56 

Fax: +40.21.319.39.33/ E-mail: coop@mpublic.ro  

 

Gerichtsphase: Justizministerium 

Strada Apolodor 17, Sector 5 Bucureşti, Cod 050741 

Direktion für internationales Recht und justizielle Zusammenarbeit 

Abteilung für internationale justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen 

Tel: +40.37.204.1077 / +40.37.204.1085 

Außerhalb der Geschäftszeiten: + 040.733.737.769 

Fax: +40.37.204.1079.84/ E-mail: centralauthority_copen@just.ro 

 

Zuständige Behörden für die Anerkennung eingehender Entscheidungen über Überwachungs-

maßnahmen sind die Staatsanwaltschaften der Landgerichte (in der Strafverfolgungsphase) und die 

Landgerichte (in der Gerichtsphase), wie in den Anlagen 1 und 2 aufgeführt. 
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Erklärung gemäß Artikel 8 

Als Vollstreckungsstaat überwacht Rumänien die in Artikel 8 Absatz 1 des Rahmenbeschlusses 

genannten Überwachungsmaßnahmen. 

 

Zudem erklärt Rumänien hiermit, dass es die Überwachung folgender Maßnahmen übernehmen 

könnte: a) Verpflichtung, sich bestimmter Aktivitäten, die mit der bzw. den zur Last gelegte(n) 

Straftat(en) im Zusammenhang stehen, einschließlich bestimmter Berufe oder Beschäftigungen zu 

enthalten; b) Verpflichtung, kein Fahrzeug zu führen; c) Verpflichtung, einen bestimmten 

Geldbetrag zu hinterlegen oder eine andere Sicherheitsleistung zu erbringen, entweder in fest-

gelegten Raten oder als Gesamtbetrag; d) Verpflichtung, sich einer Heilbehandlung oder einer 

Entziehungskur zu unterziehen; e) Verpflichtung, den Kontakt mit bestimmten Gegenständen zu 

meiden. 

 

Erklärung gemäß Artikel 9 

Als Vollstreckungsstaat kann Rumänien die Überwachungsanordnung nicht nur anerkennen, wenn 

die betreffende Person ihren rechtmäßigen gewöhnlichen Aufenthalt in Rumänien hat, sondern 

auch, wenn eines ihrer Familienmitglieder rumänischer Staatsangehöriger oder in Rumänien 

ansässig ist oder wenn die betreffende Person eine Berufstätigkeit, ein Studium oder eine 

Ausbildung in Rumänien aufnehmen wird. 

 

Erklärung gemäß Artikel 14 Absatz 4 

Rumänien wendet Artikel 14 Absatz 1 nicht an, da die Anerkennung der Überprüfung des 

Vorliegens der beiderseitigen Strafbarkeit unterliegt.  

 

Erklärung gemäß Artikel 24 

Als Vollstreckungsstaat verlangt Rumänien eine Übersetzung der Bescheinigung und der 

Entscheidung in die rumänische Sprache. 

 

 

(Schlussformel) 

(gez.) Mihnea Motoc 
 

 

_________________________________ 
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